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Betrifft:  

Widerrufsverfahren des kurdischen Asylberechtigten aus der Türkei  

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

soeben erhalte ich von einem Mandanten - nichtassimilierter Kurde aus der Türkei -, dessen Familie wir 

im Asylverfahren erfolgreich vertreten haben, ein Schreiben des BAFL aus Nürnberg vom 26.05.2003, 

wonach ein Widerrufsverfahren gem. § 73 AsylVfG eingeleitet worden sei, da die Voraussetzungen nicht 

mehr vorliegen. Zur Begründung heißt es schlicht: 

 

"u.a. haben Ihre Mutter und Ihre Schwester türkische Reisepässe erhalten. Außerdem hat sich 
die Lage in der Türkei gebessert." 
(Anlage) 

 

Ich habe zunächst dem beabsichtigten Widerruf widersprochen und Akteneinsicht verlangt und eine 

gründliche Stellungnahme angekündigt. 

 

Meine Frage: Sind vergleichbare Fälle von Widerrufsverfahren bekannt? 

 

Aufgrund der Neuregelung im (vorläufig gescheiterten) Zuwanderungsgesetz, der politischen 

"Großwetterlage" - "Annäherungsprozeß Türkei-EU" - und der Entwicklung der PKK - von einer 

Befreiungs- zu einer Befriedungsbewegung - stand dies ja seit längerem zu befürchten.  

Überraschend ist allenfalls die dünne Begründung. 

 



Zum Hintergrund im vorliegenden Fall: Die Familie war anerkannt worden aufgrund der exponierten 

exilpolitischen Tätigkeiten des Vaters (insbesondere Fernsehauftritt im kurdischen Fernsehen Med-TV mit 

einem längeren pro-PKK-Beitrag als Studiogast - für die restriktive Rechtsprechung des OVG 

Niedersachsen in diesem Punkt eine bemerkenswerte Entscheidung! Der Sohn wurde wegen Mordes 

rechtskräftig zu einer Jugendstrafe von acht Jahren verurteilt, die inzwischen verbüßt ist bzw. er auf 

Bewährung mit einer positiven Prognose entlassen wurde. Dies könnte im Hintergrund natürlich eine 

Rolle spielen, wird ja aber nicht thematisiert. 

 

Ich bin der Meinung, daß hier unbedingt ganz entschieden protestiert und die kritische Öffentlichkeit 

alarmiert werden muß! 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

 

 

Rechtsanwalt 

 


